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Die allgemeine Postanschrift lautet „Landesamt für soziale Sicherheit, Place Victor Hortaplein 11,
1060 Brüssel“.

Je nach Art der Auskünfte müssen Sie sich an einen anderen Ansprechpartner wenden.

Die inhaltlichen Fragen werden beim LSS vom Dienst „Front Office“ beantwortet. Die Telefonnummer
dieses Dienstes lautet „02.509.59.59“ und die E-Mail-Adresse „contact@rsz.fgov.be“.

Technische Fragen werden beim LSS von Eranova beantwortet. Die Telefonnummer dieses Dienstes
lautet „02.511.51.51“ und schriftliche Fragen können über das Kontaktformular auf der Portalseite
der sozialen Sicherheit gestellt werden.

Für Fragen in Verbindung mit den Meldungen eines bestimmten Arbeitgebers wurde für jede
angeschlossene provinziale und lokale Verwaltung ein Aktenverwalter ernannt.

Die Fragen des Aktenverwalters können sich auf Folgendes beziehen:

die Gewährung oder Löschung einer Unternehmensnummer (ZUD) oder einer
Niederlassungsnummer sowie den Antrag auf Mitgliedschaft beim LSS
(Arbeitgeberrepertorium);
allgemeine Auskünfte über die Meldungen (DmfAPPL und Dimona) oder konkrete
Informationen über Anomalien, den Beitragsschein oder die Bescheinigungen über
Löhne und Leistungen;
finanzielle Weiterbearbeitung (Berechnung und Einnahme der Vorschüsse, Kontrolle
der Restbeträge), Sanktionen wegen verspäteter Meldung oder Zahlung sowie
Arbeitgeberbescheinigungen (Kontostand und Einreichung einer Meldung);
Zahlung der Prämien (Zwischendepartementaler Haushaltsfonds) oder „Maribel
Sozial“-Maßnahme (Beitritt, Zahlung und Bedingungen);
Zahlenangaben in Verbindung mit den versicherungspflichtigen Arbeitgebern oder
Arbeitnehmern, Löhnen, Leistungen, Beiträgen, Beitragsermäßigungen.

Folgende Richtlinien können Ihre telefonischen und schriftlichen Kontakte mit dem LSS erleichtern:

Geben Sie stets die Unternehmensnummer (ZUD-Nummer) der Verwaltung an.
Die Suche von Angaben im Zusammenhang mit einem bestimmten Arbeitnehmer
erfolgt am schnellsten, wenn die ENSS-Nummer (Erkennungsnummer der sozialen
Sicherheit, die frühere Nationalregisternummer) bekannt ist.

Das LSS stellt für die provinzialen und lokalen Verwaltungen die beiden folgenden Bescheinigungen
aus:

eine Arbeitgeberbescheinigung, die bestätigt, dass eine Verwaltung auf regelmäßiger
Basis ihre Sozialversicherungsmeldungen einreicht und die sich darauf beziehenden
Beträge zahlt; diese Bescheinigung kann im Rahmen der Gesetzgebung über die
staatlichen Ausschreibungen genutzt werden;
eine Arbeitnehmerbescheinigung, die Löhne und Leistungen eines Arbeitnehmers
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angibt;

Die Bescheinigungen werden über den Aktenverwalter beantragt und sind kostenlos. Sie werden nur
an die unmittelbar Beteiligten versandt.
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